
STEX in der Tasche –  
wie weiter?

Chancen und Perspektiven im 
sächsischen Gesundheitswesen

Das Sächsische Staatsministerium  
für Soziales und Verbraucherschutz, 
die Sächsische Landesärztekammer, 
die Krankenhausgesellschaft Sachsen 
und die Kassenärztliche Vereinigung 
Sachsen laden alle Medizinstudenten, 
die PJ-ler und andere Interessierte 
herzlich ein zur Informationsveran-
staltung für Me  di zinstudenten und 
Jungärzte
am 22. Juni 2016, ab 11.30 Uhr,

in das Medizinisch-Theoretische 
Zentrum der TU Dresden, 
Fiedlerstraße 42, 01307 Dresden.

Im Hörsaal findet ein Einführungs-
vortrag zu Fragen der ärztlichen Wei-
terbildung statt und anschließend 
eine Podiumsdiskussion mit Vertre-
tern der Sächsischen Landesärzte-
kammer, von Weiterbildungsbefug-
ten und Weiterzubildenden aus säch-
sischen Krankenhäusern und aus der 
Niederlassung. 

Vor, während und nach der Plenar-
veranstaltung informieren und bera-
ten Sie an ihren Ständen im Foyer 
erfahrene Ärzte, Geschäftsführer 

sächsischer Krankenhäuser, Vertreter 
ärztlicher Standesorganisationen in 
Sachsen und der Deutschen Apothe-
ker- und Ärztebank zur Weiterbil-
dung sowie zu Chancen und Einsatz-
möglichkeiten im
■ ambulanten Bereich,
■ stationären Bereich,
■ Öffentlichen Gesundheitsdienst. 

Dabei stehen Themen im Mittel-
punkt wie
■ individuelle Gestaltung der Wei-

terbildung,
■ Weiterbildung und Karrierechan-

cen im Krankenhaus,
■ Weiterbildung im ambulanten 

Bereich,
■ Gründung oder Übernahme einer 

Praxis,
■ Berufsmöglichkeiten im Öffentli-

chen Gesundheitsdienst,
■ Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie, 
■ Fördermöglichkeiten.

Für das leibliche Wohl während der 
Veranstaltung ist gesorgt. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Die 
Veranstaltung sind kostenfrei. Für 
Fragen, auch gerne vorab für die 
Podiumsdiskussion,  stehen wir Ihnen 
unter arzt-in- sachsen@slaek.de zur 
Verfügung.

Dr. med. Patricia Klein
Ärztliche Geschäftsführerin

Berufspolitik

188 Ärzteblatt Sachsen 5 / 2016

Keine Weiterbildung 
mit Berufserlaubnis

Aus gegebenem Anlass macht die 
Sächsische Landesärztekammer er -
neut darauf aufmerksam, dass eine 
Berufserlaubnis wesentliche Unter-
schiede zu einer Approbation haben 
kann.

Gemäß § 28 Abs. 2 Sächsisches Heil-
berufekammergesetz (SächsHKaG) 
darf mit der Weiterbildung erst 
begonnen werden, wenn der Arzt 
eine ärztliche Grundausbildung nach 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Bundes-
ärzteordnung [Approbation] abge-
schlossen hat oder über einen gleich-
wertigen Ausbildungsstand oder 

einen gleichwertigen Kenntnisstand, 
der durch Ablegen einer Kenntnis-
prüfung nachzuweisen ist, verfügt.

Ist die Gleichwertigkeit des Ausbil-
dungsstandes (noch) nicht nachge-
wiesen, kann bis zu einer Gesamt-
dauer von höchstens zwei Jahren 
auch eine Berufserlaubnis zur vorü-
bergehenden Ausübung der ärztli-
chen Tätigkeit erteilt werden. Diese 
kann – im Gegensatz zur Approba-
tion – mit Auflagen zum Beispiel 
unter Leitung und Verantwortung 
eines approbierten Arztes oder für 
eine Tätigkeit in einem bestimmten 
Krankenhaus versehen werden. Das 
bedeutet, dass Tätigkeiten innerhalb 
einer Berufserlaubnis nicht auf die 
Weiterbildungszeiten anerkannt wer-

den können. Eine entsprechende 
Übergangsfrist endete 2013. Ärzte, 
die eine Berufserlaubnis erhalten, 
werden von der Landesdirektion mit 
einem entsprechenden Begleitschrei-
ben über die Einschränkungen infor-
miert. 
Folgerichtig können Ärzte, die mit 
einer Berufserlaubnis arbeiten, nicht 
im gleichen Umfang eingesetzt wer-
den wie Kollegen, die eine Appro-
bation er  halten. Dies muss organi-
satorisch berücksichtigt werden. 
Sowohl die Personalabteilung als 
auch der verantwortliche Chefarzt 
sollten sich unbedingt die Berufser-
laubnis einschließlich Anschreiben 
der Landesdirektion vorlegen lassen.

Dr. med. Patricia Klein
Ärztliche Geschäftsführerin




